
https://doi.org/10.5771/0934-9200-1995-3-I - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 05:24:08. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1995-3-I


NEUE KRIMINALPOLITIK – 3/1995 3

Haben Sie in den letzten Monaten mit einem ausländi-
schen Kollegen telefoniert? Haben Sie dabei das Wort

»Droge« oder »Geld« gebraucht? Dann sind Sie mit ziemli-
cher Sicherheit vom Bundesnachrichtendienst abgehört wor-
den …. – stellte Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung
nüchtern fest und erschreckte so manchen Leser.  Anlaß sei-
nes Kommentars:  Inmitten der größten Sommerhitze erließ
das Bundesverfassungsgericht eine »Einstweilige Anord-
nung«, die für Schlagzeilen im Medien-Sommerloch sorgte.  
Der Hintergrund: Das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom
1. Dezember 1994 hat den Geheimdienst  legitimiert, ohne
konkreten Verdacht den Fernmeldeverkehr zu kontrollieren.
Auf ein bestimmtes Stichwort hin schaltet sich der »elektro-

nische Mithörer« ein.  Automatisch wird
danach  aufgezeichnet und ausgewertet.
Alles nach der Devise: in jedem Bürger
steckt ein potentieller Verbrecher. Der Er-
ste Senat zog jetzt die Bremse. Auslöser
war die Verfassungsbeschwerde des
Hamburger Strafrechtsprofessors Michael
Köhler, der als Wissenschaftler mit
Schwerpunkt »Betäubungsmittelrecht«

häufig Auslandskontakte pflegt – auch per Telefon und Fax.
Damit aber – so Köhler – sei er aller Wahrscheinlichkeit nach
von der »verdachtslosen Rasterfahndung« betroffen. Erfahren
freilich würde er das nicht, weil das Gesetz eine Benachrich-
tigung ausschließe. 
Die Karlsruher Anordnung  trägt diesen Bedenken nun Rech-
nung. Die bei computergestützen Überwachungen  gewonne-
nen personenbezogenen Daten dürfen nur dann vom BND
ausgewertet und weitergegeben werden, wenn bestimmte Tat-
sachen einen konkreten Tatverdacht begründen. Die Richter
befürchten bei fortgesetzter wahlloser Rasterfahndung
schwerwiegende Nachteile für die Bürger. So ist vorläufig der
Geheimdienst nicht mehr der emsige Zulieferer für die Poli-
zei. Auf die endgültige Anordnung darf man gespannt sein. 
In diesem Zusammenhang bekommt unser Hefttitel besonde-
re Aktualität. Unter dem Etikett »Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität« werden bisweilen rechtsstaatlich-fragwürdi-
ge »Allianzen« zwischen Gesetzgebung, Geheimdiensten und
Strafverfolgung diskutiert – und praktiziert. Nicht selten auf
Kosten von Bürgerrechten. Lesen Sie dazu unsere Titelbei-
träge.
Ich bin sicher, auch die anderen Texte in diesem Heft finden
Ihr Interesse. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen beste Fach-
lektüre.
Ihr 
Helmut Ortner

Ruf doch mal an …
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Ein Leben ohne Drogen: Das ist und
bleibt das Ziel der Drogenpolitik der
Bundesregierung. Wir wollen Men-
schen vor dem Abgleiten in Drogen-
mißbrauch und Sucht bewahren und
gleichzeitig Abhängigen helfen, sich
von ihrer Sucht zu befreien. Dazu ist
professionelle Hilfe durch Beratung,
Betreuung und Therapie notwendig. Im
Rahmen seiner verfassungsmäßigen
Kompetenz fördert der Bund deshalb
Modelle, die auch Therapieangebote für
Abhängige erweitern und verbessern sol-
len.
Diesem Ziel diente auch das Modell-
programm „Stationäre Kriseninterventi-
on“, das von 1987 bis 1992 mit Bun-
desmitteln gefördert wurde. Seine
Aufgabe bestand darin, die Ursachen
dafür herauszufinden, daß über 70 Pro-
zent der Patienten in stationären Ein-
richtungen ihre Therapie abbrechen.
Der jetzt vorliegende Abschlußbericht
der wissenschaftlichen Begleitung zeigt,
daß die nicht selten pauschal wiederhol-
te These von der Therapieunfähigkeit
vieler Patienten so nicht zutrifft. Fest
steht vielmehr, daß es auch Defizite in
der traditionell stationären Langzeit-
therapie gibt. Die Therapiekonzepte
müssen – wenn sie erfolgreich sein wol-
len – noch mehr auf die Probleme und
Bedürfnisse der einzelnen Patienten
abgestimmt sein.
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Versäumte Amnestie?
»Siegerjustiz« contra »Täter-

lobby«? Die Ahndung von
DDR-Systemunrecht ist noch
nicht abgeschlossen. Dabei

wird das justizielle Vorgehen
noch immer kontrovers

diskutiert. 
Monika Frommel 

zur aktuellen Debatte.  

ab Seite 33

Sackgasse:
Jugendstrafrecht?

Für ein »normverdeutlichen-
des und liberal-rechtsstaatli-
ches« Jugendstrafrecht plä-
dierte ein Reformvorschlag,

den eine Kommission der
Arbeiterwohlfahrt Ende 1993
der Fachöffentlichkeit vorlegte.

(s. NK 3/94). Anmerkungen
dazu von Frieder Dünkel  

ab Seite 22

Der Scharfsinnige
Er gehört zu den weltweit

führenden Kriminalsoziolo-
gen: William J. Chambliss,

Soziologie-Professor an der
University von Washington 

(D.C.) ist seit mehr als zwan-
zig Jahren ein scharfsinni-
ger Kritiker und Aufklärer.
Heinz Steinert hat ihn be-

sucht. Sein Portrait 
ab Seite 48
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